
 

 

Tarifblatt Tagesstätte für extern 
Wohnende 
 
 
 
Riedikon, 20.02.2026 
 

Gültig ab 1. April 2026 

 

1. Tarife Tagesstätte 

Die folgenden Leistungen bezüglich Begleitung sind inbegriffen: 

• Fachlich qualifizierte Begleitung vor Ort 

• Planung der wöchentlichen Beschäftigungen 

• Regelmässige Standortgespräche 

• Anleitung und Begleitung bei Aktivitäten 

• Zusammenarbeit mit Fachstellen und dem sozialen Umfeld 

• Es werden verschiedene Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt. Mehrkosten für 
Material werden in Rechnung gestellt. 

 

 

1.1 Klient*in mit IV-Rente 

Werden über die in der Leistungsvereinbarung festgelegten Tarife abgerechnet.  

 

1.2 Klient*in ohne IV-Rente oder Finanzierung über die Gemeinde (pro Monat) 

   ab 5 Stunden  bis 4.99 Stunden 

5 Tage  CHF 3275.-  CHF 2190.- 

4 Tage  CHF 2950.-  CHF 1970.- 

2-3 Tage CHF 2660.-  CHF 1770.- 

 

2. Regelung Verrechnung 

• Pauschalbetrag: Bei Eintritt vor dem 15. des Monats wird der ganze Monat, danach der 

halbe Monat verrechnet.  

• Bei Nicht-IV-Bezüger*Innen wird die Leistung monatlich in Rechnung gestellt.  

 

3. Gültigkeit dieser Tarifordnung 

Diese Tarifordnung tritt auf den 1. April 2026 in Kraft und ersetzt alle Vorherigen.  

Die Tarife können unter Einhaltung einer zweimonatigen Änderungskündigungsfrist 

angepasst werden. 

 

 

Die Geschäftsleitung von Noveos 

 


